
Ermittlung der

Ausbaubeiträge nach dem KAG

Bauvorhaben:

Umgestaltung „Hanselaerstraße“



Grundlagen der Beitragserhebung

Wann sind Beiträge zu erheben?

 Nutzungsdauer der Straße ist abgelaufen; die Straße ist  
verschlissen* (übliche Nutzungsdauer von 25 bis 35 Jahren),

 geänderte Funktion der Straße durch Umgestaltung und neue  
Beschilderung, Durchgangsverkehr wird tlw. aus der Straße 
herausgenommen,

 Beruhigung de Verkehrssituation, Verkehr wird geordneter 
abgewickelt.

*„Geotechnischer Bericht zur Schadensursache“ (Büro Dr. Müller, 12/2016)

 Plattendruckversuche und Rammsondierungen zeigten keine Auffälligkeiten. Frostsicherheit innerhalb der Pflasterfugen -

oberhalb der Bettung - ist nicht gegeben; Reduzierte Wasserdurchlässigkeit > Stau des Niederschlagswassers.



Grundlagen der Beitragserhebung

Kommunalabgabengesetz NRW (§ 8)

 Beiträge für die Herstellung und Verbesserung von Straßen 

sollen von den Grundstückseigentümern erhoben werden.

 Beiträge als Gegenleistung für die wirtschaftlichen Vorteile.

 Allgemeingebrauch bei der Beitragsermittlung beachten.

 Angemessene Vorausleistungen bei Durchführungsbeginn. 



Grundlagen der Beitragserhebung

https://www.kalkar.de/de/inhalt/stadtrecht/



Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

nach den tatsächlichen Aufwendungen,

Stadt trägt den Teil, der auf die Allgemeinheit 
und ihre eigenen Grundstücke entfällt,

Anteil der Beitragspflichtigen wird wie folgt 
festgesetzt:



Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes



Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

 § 4 (5) der Beitragssatzung:

Für verkehrsberuhigte Bereiche werden die    

anrechenbaren Breiten und Anteile der Beitrags-

pflichtigen im Einzelfall durch Satzung festgesetzt.

 Juristische Empfehlung: Anteilssätze der Ergän-

zungssatzung sind denen der Altkalkarer Straße 

und der Straße „Markt“ anzupassen. 



Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

 Verwaltungsvorschlag: Kostenbeteiligung der 

Anlieger für die gemischt nutzbare Verkehrsfläche 

in Höhe von 45 %.

 Rat der Stadt muss Satzungsbeschluss fassen.



Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes

Beitragsfähiger Aufwand wird auf die 
erschlossenen Grundstücke nach deren Flächen
verteilt.

Als Grundstücksfläche gilt im Bereich eines 
Bebauungsplans die Fläche, auf die der B-Plan 
die bauliche oder gewerbliche Nutzung vorsieht; 
bei Flächen außerhalb eines B-Plans die 
Grundstücksgröße bis zu einer Tiefe von 50 m.



Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes



Berücksichtigung des Nutzungsmaßes

Die Grundstücksfläche wird vervielfacht mit

 1,00, bei einer Bebaubarkeit mit einem VG,

 1,25, bei einer Bebaubarkeit mit zwei VG,

 1,50, bei einer Bebaubarkeit mit drei VG, …

Zahl der Vollgeschosse ergibt sich aus dem B-
Plan bzw. aus der Örtlichkeit. 



Berücksichtigung der Nutzungsart 

Die Vorteilsfläche erhöht sich dann weiterhin um

 0,5 bei Grundstücken in durch B-Plan festge-
setzten Kerngebieten und bei Grundstücken
mit überwiegend gewerblicher Nutzung.



Berechnung der Beiträge



• Baukosten: ca. 341.500 €

• Nebenkosten:  ca.   32.100 €

Summe:          ca. 373.600 €

 Kosten „Verkehrsfläche“:      287.300 € x 45 % = 129.150 €

 Kosten Stellplätze: 16.100 € x 70 % =     11.270 €

 Kosten Beleuchtung

/Entwässerung: 70.200 € x 40% = 28.080 €

168.500 €

dividiert durch Umlagefläche
(Grundstücksflächen 8.630 m² + Zuschläge): ÷ 12.834 m²

Beitragsgrundbetrag je m² Vorteilsfläche: ca.  13,13 €

Ermittlung der umlagefähigen Kosten



Berechnung der Beiträge

 Mit der Zuwendung wird der Beitragsanteil der Grundstücks-

eigentümerinnen und –eigentümer gefördert und nicht die 

Durchführung der Straßenbaumaßnahme! 



Beispielberechnung Grundstück

Annahme:

Grundstücksfläche beträgt 391m²,

Bebauung gemäß Örtlichkeit II-geschossig

Berechnung der Beiträge:

391 m² x 1,25 = 488,75 m² Vorteilsfläche

488,75 x 13,13 € = 6.417,29 € KAG-Beitrag

abzgl. 50% (Landesförderung) = 3.208,64 €



Beispielberechnung Grundstück

Annahme:

Grundstücksfläche beträgt 194 m²,

Bebauung gemäß B-Plan II-geschossig,

Gebietstyp gem. BauNVO: Kerngebiet

Berechnung der Beiträge:

194 m² x 1,25 x 1,5 = 363,75 m² Vorteilsfläche

363,75 x 13,13 € = 4.776,04 € KAG-Beitrag

abzgl. 50% (Landesförderung) = 2.388,02 €



Beispielberechnung Grundstück

Annahme:

Grundstücksfläche beträgt 651m²,

Bebauung gemäß Örtlichkeit I-geschossig,

überwiegend gewerblich genutzt

Berechnung der Beiträge:

651 m² x 1,00 x 1,5 = 976,50 m² Vorteilsfläche

976,50 x 13,13 € = 12.821,44 € KAG-Beitrag

abzgl. 50% (Landesförderung) = 6.410,73 €



Bestehen noch Fragen?


